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Steinbrüche und Gräbereien . 561

Schlußbeſtimmungen .
8 11 . Als Steinhauereien gelten im Sinne der vor⸗

ſtehenden Beſtimmungen auch ſolche Betriebe , in welchen die
über die Rohaufarbeitung hinausgehende Bearbeitung der
Werkſtücke im Steinbruch erfolgt .

Die Beſtimmungen der 88 1, 2, 12 finden auf ſolcheFälle keine Anwendung , in welchen Steinhauer außerhalbeiner regelmäßigen Betriebsſtätte , z. B. auf Bauten , vorüber⸗
gehend beſchäftigt werden .

§ 12 . In Steinbrüchen und Steinhauereien iſt an einer
in die Augen fallenden Stelle eine Tafel auszuhängen , welchein deutlicher Schrift die Beſtimmungen der § 81 bis 5, 9 bis
11 wiedergibt .

In ſolchen Steinbrüchen und Steinhauereien , in denen
Sandſtein gewonnen oder bearbeitet wird , muß die Tafel(Abſ. 1) außerdem die Beſtimmungen der 88 6,7 wiedergeben .

§ 13 . Die vorſtehenden Beſtimmungen treten am
1. Juli 1909 in Kraft und an die Stelle der Bekanntmachungvom 20 . März 1902 ( Reichs⸗Geſetzblatt S . 78) .

3. Verordnung des Miniſteriums des Innern vom 19. Juni1909 , die Einrichtung und den Betrieb von Steinbrüchenund Steinhauereien ( Steinmetzbetrieben ) betreffend .
( Geſ . ⸗ und VOBl . 1909 S. 120).

I. Die zuſtändige Behörde für Erlaſſung einer Verfügung oder
Anordnung im Sinne der 88 3, 5 Abſ . 2, 8 der Bekanntmachungdes Reichskanzlers vom 31. Mai 1909 , betreffend die Einrichtung undden Betrieb von Steinbrüchen und Steinhauereien ESteinmetzbetrieben ),iſt das Bezirksamt . )

Polizeiverordnungen im Sinne dieſer Beſtimmungen können im
Wege einer bezirks⸗ oder ortspolizeilichen Vorſchrift durchdie zu deren Erlaſſung berechtigten Behörden erlaſſen werden .

2. Mit Wahrnehmung der Befugniſſe der höheren Verwaltungs⸗behörde nach § 10 Abſatz ' 1 und 3, ſowie mit Wahrnehmung der
Befugniſſe der unteren Verwaltungsbehörde nach §8 9 Abſatz 3 obiger
Bekanntmachung werden die Bezirksämter ) betraut .

) Düurch die VO. d. ArbMin . vom 2. Dez. 1920 ( Geſ . u. VOBl .S. 537 ) wurden die in der VO. v. 19. Juni 1909 dem Bezirksamt
zugewieſenen Zuſtändigkeiten dem Vorſtand des Gewerbeaufſichts⸗
bezirkes übertragen , ſoweit es ſich nicht um Zuſtändigkeiten der Orts⸗
polizeibehörde in Städten mit Staatspolizei handelt .
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